
  

 

Interpellation Nr. 31 (April 2012) 
betreffend Strafen bei Schulpflichtverweigerungen aus religiösen Gründen 

12.5104.01 
 

Das Bundesgericht bestätigte im März 2012 ein bejahendes Urteil des Verwaltungsgerichts Basel-Stadt zum 
geschlechtergemischten obligatorischen Schwimmunterricht an der Primarschule. Damit haben nun die 
betroffenen Eltern Bussen von insgesamt CHF 1'400 zu bezahlen, weil sie aus religiösen Motiven ihre beiden 
Töchter im Alter von 7 und 9 Jahren nicht am obligatorischen Schwimmunterricht teilnehmen liessen. Wie das 
Bundesgericht hierzu feststellte, wird mit der Pflicht zum Besuch des geschlechtergemischten 
Schwimmunterrichts der Kernbereich der Religionsfreiheit nicht verletzt. 

Bereits mit dem Urteil 135 I Seite 79ff (Jahr 2009) bekräftigte das Bundesgericht den Vorrang des Obligatoriums 
des Schwimmunterrichts, während noch im Entscheid 119 la 17ff (1993) die Glaubens- und Gewissensfreiheit vor 
dem Obtigatorium den Vorrang hatte. Bisher erhielten im Kanton Basel-Stadt laut Berichten in den Medien 
mehrere Eltern wegen der Verweigerung des geschlechtergemischten Schwimmunterrichts Bussen von je 
CHF 350 pro Kind, weitere Eltern in jüngster Zeit zuerst von CHF 500 und schliesslich von CHF 2'500. Die 
Konfliktsituation entschärft sich, wenn die Kinder die Geschlechtsreife erreicht haben. Denn gemäss 
"Handreichung für den Umgang mit religiösen Fragen an den Schulen" des Erziehungsdepartements ist ab 6. 
Schuljahr allgemein der Schwimmunterricht geschlechtergetrennt. 

Die gegenwärtige Bussenpraxis widerspricht somit gemäss Bundesgericht dem Kerngehalt der Glaubens- und 
Gewissensfreiheit nicht. Gleichwohl stellt sich die Frage, ob sie im Hinblick auf die Situation der betroffenen 
Familien wirklich verhältnismässig und sinnvoll ist. Hierzu drängt sich die Frage auf, ob in solchen Konflikten im 
Sinne der neu konzipierten Sonderpädagogik ein "besonderer Bildungsbedarf" der betroffenen Kinder 
angenommen werden muss, der spezielle Sonderangebote von geschlechtergetrenntem Schwimmunterricht nötig 
macht. 

Diese Frage stellt sich, weil religiös fest verankerte Menschen sich durch Bussen nicht von ihren Haltungen des 
Widerstands abbringen lassen. Darum droht eine Eskalation des Widerstands der betroffenen Familien und der 
Strafsanktionen. Dadurch wird die Gegenwart der betroffenen Kinder verdunkelt und deren Zukunft gefährdet. 
Diese Fehlentwicklung kann über Jahre hinweg fortdauern. Die Bussenbeträge können von vielen Familien nicht 
verkraftet werden, besonders wenn sich die Strafen wiederholen. Dies kann für die betroffenen Familien zu einer 
Quelle der Verschuldung werden. Vor allem im Interesse der betroffenen Kinder müssen Wege gesucht werden, 
solche Konsequenzen zu verhindern. Dabei sind stets dann Kompromisse nicht möglich, wenn durch 
abweichende religiöse Haltungen Mitmenschen teilweise innerhalb derselben Familien unter Druck gesetzt und 
bedroht werden. In solchen Situationen hat der Schutz der bedrohten Menschen den Vorrang. 

Im Sinne dieser Überlegungen stelle ich folgende Fragen: 

1. Wie können Kinder in solchen interreligiösen und interkulturellen Konflikten trotzdem gefördert werden, 
wenn sich die Gegensätze vorerst nicht überbrücken lassen? 

2. Wie können durch die Wahrnehmung der besonderen Bildungsbedürfnisse und die entsprechende 
gezielte, teilweise separative Förderung der Kinder die Konflikte entschärft werden? 

3. Wie werden die Strafen gemäss § 91 Abs. 9 des Schulgesetzes entsprechend den persönlichen 
Verhältnissen abgestuft? Wie kann vermieden werden, dass durch die Strafen die betroffenen Haushalte 
in Notsituationen, unter anderem der Verschuldung, gebracht werden? 

4. Wie kann mit Hilfe von interreligiösem Dialog, speziell im Hinblick auf die notwendige Schulpflicht und das 
Recht auf Bildung, erreicht werden, dass die Konflikte abgebaut werden? 
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